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 § 1 

Präsidium 1 Die administrativen Aufgaben und Kompetenzen des Präsidiums richten 

sich nach § 26 der Verordnung des Obergerichts über die Zivil- und Straf-

rechtspflege (ZSRV).  

 2 Das Präsidium ist direkt vorgesetzte Stelle der leitenden Gerichtsschrei-

berin oder des leitenden Gerichtsschreibers, der juristischen Praktikantin-

nen und Praktikanten und des Sekretariats.  

 3 Der Geschäftsleitungsanteil des Präsidiums wird auf 25 % festgelegt. 

  

§ 2 

Berufsrichter Die Berufsrichterinnen oder Berufsrichter sind fallbezogen direkt vorge-

setzte Stelle der für sie arbeitenden Gerichtsschreiberinnen oder Gerichts-

schreiber und juristischen Praktikantinnen oder Praktikanten sowie des für 

sie arbeitenden Personals des Sekretariats. 

  

§ 3 

Leitender 

Gerichtsschreiber 

1 Die administrativen Aufgaben und Kompetenzen der leitenden Gerichts-

schreiberin oder des leitenden Gerichtsschreibers richten sich nach § 27 der 

Verordnung des Obergerichts über die Zivil- und Strafrechtspflege 

(ZSRV). 

 2 Die leitende Gerichtsschreiberin oder der leitende Gerichtsschreiber ist 

direkt vorgesetzte Stelle der Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber 

sowie fallbezogen der für ihn arbeitenden juristischen Praktikantinnen oder 

Praktikanten und des für ihn arbeitenden Personals des Sekretariats.  

 3 Der Geschäftsleitungsanteil der leitenden Gerichtsschreiberin oder des 

leitenden Gerichtsschreibers wird auf 20 % festgelegt. 

  

§ 4 

Gerichtsschreiber Die Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber sind fallbezogen direkt 

vorgesetzte Stelle der für sie arbeitenden juristischen Praktikantinnen oder 

Praktikanten sowie des für sie arbeitenden Personals des Sekretariats. 

  

§ 5 

Zuteilung der 

Gerichtsschreiber 

1 Die Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber sind ordentlicherweise 

für folgende Vorsitzende tätig: 

 
- Gerichtspräsidentin Spring: Gerichtsschreiber Gächter und 

Gerichtsschreiber Stillhart 

- Vizepräsident Romano: leitende Gerichtsschreiberin Thomann und 

Gerichtsschreiber Gächter  



 

 

- Berufsrichter Weber: leitende Gerichtsschreiberin Thomann und 

Gerichtsschreiber Stillhart 

 2 Die leitende Gerichtsschreiberin oder der leitende Gerichtsschreiber sorgt 

unter der Aufsicht des Präsidiums für einen dem Beschäftigungsgrad ent-

sprechenden Einsatz der Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber. 

  

§ 6 

Fallzuteilung Die Fälle werden vom Präsidium in der Regel chronologisch nach den in 

den §§ 7-9 aufgestellten Grundsätzen zugeteilt.  

  

§ 7 

Fallverteilung Unter Berücksichtigung des Geschäftsleitungsanteils des Präsidiums ergibt 

sich folgende Fallverteilung: 

 
- Gerichtspräsidentin Spring 27,4 % 

- Vizepräsident Romano 36,3 % 

- Berufsrichter Weber 36,3 % 

 
 

§ 8 

Fallgruppen  Es werden folgende Fallgruppen gebildet: 

 1. gemeinsame Scheidungsbegehren mit vollständiger Einigung; 

 2. übrige familienrechtliche Verfahren; 

 3. übrige Zivilverfahren des Einzelrichters; 

 4. übrige Zivilverfahren des Bezirksgerichts in Dreierbesetzung; 

 5. summarische Verfahren betreffend Eheschutz und vorsorgliche Mass-

nahmen im Ehescheidungs- oder Abänderungsprozess; 

 6. summarische Verfahren gemäss SchKG; 

 7. übrige summarische Verfahren; 

 8. Straf- und Jugendstrafverfahren bei Anklagen; 

 9. übrige Straf- und Jugendstrafverfahren bei Anklagen im abgekürzten 

Verfahren, bei Überweisungen von Strafbefehlen oder Strafver-

fügungen gemäss VStrR, bei selbständigen nachträglichen 

Anordnungen und bei selbständig anzuordnenden Massnahmen sowie 

Verfahren betreffend OHG-Ansprüche; 

 10. Verfahren vor der unteren Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs-

sachen und Aufsichtsbeschwerden. 

  

§ 9 

Fallzählung 1 In Zivil- und SchKG-Verfahren wird ein Fall gezählt für: 



 

 

 a) jedes Gesuch; 

 b) jede Klage, Widerklage und Streitverkündungsklage; 

 c) jedes gemeinsame Scheidungsbegehren; 

 d) jedes Verfahren vor der unteren Aufsichtsbehörde in Schuldbetrei-

bungssachen und vor der Aufsichtsbehörde. 

 Mehrere Kläger oder Beklagte werden nicht zusätzlich gezählt.  

 2 In Strafverfahren wird ein Fall gezählt für: 

 a) jede Anklage; 

 b) jede Überweisung eines Strafbefehls oder einer Strafverfügung gemäss 

VStrR; 

 c) jede nachträgliche Anordnung, ausgenommen Widerrufe; 

d) jede selbständig anzuordnende Massnahme; 

 e) jedes Gesuch betreffend OHG-Ansprüche. 

 Mehrere Beschuldigte werden je einzeln gezählt.  

 3 Sehr umfangreiche Verfahren können doppelt, ausserordentlich umfang-

reiche Verfahren dreifach gezählt werden.  

 4 Die Spezialgebiete gemäss § 7 der Geschäftsordnung werden nicht ge-

zählt. 

  

§ 10 

Spezialgebiete Die Zuständigkeiten für die Spezialgebiete gemäss § 7 der Geschäftsord-

nung werden wie folgt festgelegt: 

 
1. Konkursverfahren mit vorgängiger Betreibung: 

Zuständiger Berufsrichter: Gerichtspräsidentin Spring 

Stellvertreter: Vizepräsident Romano 

 
2. Konkursverfahren ohne vorgängige Betreibung auf Antrag eines Gläu-

bigers und gegen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften: 

Zuständiger Berufsrichter: Vizepräsident Romano 

Stellvertreter: Gerichtspräsidentin Spring 

 
3. Konkursverfahren ohne vorgängige Betreibung auf Antrag des Schuld-

ners und einvernehmliche private Schuldenbereinigungen: 

Zuständige Berufsrichter: Vizepräsident Romano 

Stellvertreterin: Gerichtspräsidentin Spring  

 
4. Gerichtliche Verbote: 

Zuständige Berufsrichterin: Gerichtspräsidentin Spring 

Stellvertreter: Berufsrichter Weber 

 
5. Rechtshilfeweise Beweiserhebungen: 

Zuständige Berufsrichter: Gerichtspräsidentin Spring 



 

 

Stellvertreter: Vizepräsident Romano 

 
6. Rechtshilfeweise Zustellungen: 

Zuständiger Berufsrichter: Gerichtspräsidentin Spring 

Stellvertreterin: Vizepräsident Romano 

 
7. Erbausschlagungen und Konkursverfahren ohne vorgängige Betrei-

bung gegen eine ausgeschlagene oder überschuldete Erbschaft: 

Zuständige Berufsrichterin: Gerichtspräsidentin Spring 

Stellvertreter: Berufsrichter Weber 

 
8. Übrige summarische Verfahren im Bereich des Erbrechts: 

Zuständige Berufsrichterin: Gerichtspräsidentin Spring  

Stellvertreter: Vizepräsident Romano 

 
9. Kraftloserklärungen: 

Zuständige Berufsrichter: Vizepräsident Romano 

Stellvertreterin: Gerichtspräsidentin Spring 

 

 

Erlassen an der Berufsrichtersitzung vom 20. September 2010,  

revidiert an den Berufsrichtersitzungen vom 30. November 2010, 10. Mai 2012, 

12. Dezember 2012, 15. Dezember 2014, 12. Februar 2018, 28. September 2018, 17. Februar 

2020 und 22. November 2021, 

vom Plenum genehmigt am 20. September 2010, 30. November 2010, 10. Mai 2012, 

18. Dezember 2012, 15. Dezember 2014,12. Dezember 2018, 11. Mai 2020 und 15. 

Dezember 2021. 


